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	Verwendungsnachweis
über die Fördermittel gemäß § 20c SGB V
für das Förderjahr 2011
Der Nachweis zur ordnungsgemäßen Mittelverwendung ist mit einer detaillierten Sammelrechnung und entsprechender Belegkopien der jeweiligen abzurechnenden Positionen (Fahrtkosten, Hotelkosten, Referentenkosten u.s.w.) zu belegen. 
Nach Aufforderung hat der Nachweis durch Originalbelege zu erfolgen. 

	

	

	Empfänger der Fördermittel: (Name und Anschrift des Selbsthilfe-Landesverbandes)

	

	

	

	

	

	

	AnsprechpartnerIn bei eventuellen Rückfragen (Name):
	
	Telefon:

	
	
	

	

	

	Bewilligungsschreiben vom:
	
	
	
	Förderbetrag:

	
	
	
	
	
	€

	

	Verwendungszweck (bitte Sammelrechnung mit Belegkopien beilegen): 

	

	

	

	

	

	 FORMCHECKBOX 
 Die Fördermittel wurden gemäß dem o.g. Bewilligungsschreiben ausschließlich für satzungsgemäße gesundheitsbezogene Selbsthilfeaufgaben des Landesverbandes verwendet. Die Fördermittel stehen im Einklang mit den im „Leitfaden zur Selbsthilfeförderung“ (§20c SGB V) definierten Voraussetzungen und Kriterien, und wurden nicht Stiftungen oder assoziierten Einrichtungen (z.B. Förderkreise- oder vereine) zugeführt.

Der Bericht des Kassenprüfers bzw. eines Wirtschaftsprüfers mit Aufstellung der Sachkonten über die Einnahmen und Ausgaben liegt als Anlage bei bzw. wird nachgereicht. Der Jahres- /Tätigkeitsbericht liegt ebenfalls bei bzw. wird nachgereicht.

 FORMCHECKBOX 
 Die Fördermittel wurden an die Selbsthilfegruppen /Untergliederung weitergereicht.


	

	

	
	
	

	Datum
	
	Unterschrift
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